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l. Allgemeine feuerpolizeiliche Vor⸗
ſchriften .

1 . Reichsſtrafgeſetzbuch . 0
§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit

Haft wird beſtraft :
6. wer Waaren , Materialien oder andere Vorräthe ) , welche

ſich leicht von ſelbſt entzünden oder leicht Feuer fangen ,
an Orten oder in Behältniſſen aufbewahrt , wo ihre
Entzündung gefährlich werden kann , oder wer Stoffe ,
die nicht ohne Gefahr einer Entzündung bei einander

liegen können , ohne Abſonderung aufbewahrt ;
8. wer ohne polizeiliche Erlaubniß ) ) an bewohnten oder

von Menſchen beſuchten Ortens ) Selbſtgeſchoſſe , Schlag⸗

9. Wegen der Streichhölzer ſiehe Seite 157 , wegen des Erdöls
Seite 158 u. f., wegen der Exploſivſtoffe Seite 168 .

2) Die Erlaubniß ertheilt das Bezirksamt , Ziffer 3 der Verord⸗
nung vom 29. Dezember 1871 . Wo aber das Schießen mit Böllern
oder anderen Schießwerkzeugen herkömmlich einen Theil der äußeren
Feier von Kirchenfeſten bildet , ſoll zufolge Erlaſſes des Miniſteriums
des Innern vom 16. April 1884 Nr . 5791 die polizeiliche Erlaubniß

77

hierzu als ſtillſchweigend ertheilt angeſehen , und deshalb von der je⸗ 1
weiligen Einholung einer beſonderen Erlaubniß Umgang genommen
werden. Soll gedachtes Schießen bei derartigen Kirchenfeſten erſt ein⸗
geführt werden , ſo iſt auf Anſuchen die polizeiliche Erlaubniß , ſofern
hiergegen keine beſonderen Bedenken obwalten , in widerruflicher Weiſe
ein für alle Mal für beſtimmte Plätze zu ertheilen und auch hier 0
ſodann von dem Erforderniß einer alljährlichen Einholung der Er⸗ 5
laubniß abzuſehen . 16625

½ Unter bewohnten oder von Menſchen beſuchten Orten ſind
nicht blos öffentliche Orte zu verſtehen , ſondern auch ſolche Privat⸗
räumlichkeiten , welche von Menſchen beſucht zu werden pflegen ; die

eigenen Räumlichkeiten des Handelnden ſind nicht ausgeſchloſſen . Das

Selbſtgeſchoß iſt „ an “ von Menſchen beſuchten Orten angelegt , ſofern
nur ſein Wirkungskreis auf ſolche ſich erſtreckt , auch wenn der Platz
wo es angebracht iſt , von Menſchen regelmäßig nicht betreten wird .

( Raſenplätze einer öffentlichen Anlage ) . Ebenſo iſt der Ort auch dann
von Menſchen beſucht , wenn dies unrechtmäßiger Weiſe , aber zufolge 0

vorhandener Uebung geſchieht . Reichsgericht vom 11. Ok⸗
ober 80
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eiſen oder Fußangeln legt , oder an ſolchen Orten mit
Feuergewehr oder anderem Schießwerkzeuge ſchießt!),
oder Ferlerwerkskörper abbrennt .

.
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft

bis zu 14 Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen anderen
Ort verlegt ?) ;

4. wer es unterläßt , dafür zu ſorgen , daß die Feuer⸗
ſtätten in ſeinem Hauſe in baulichem und brandſicherem
Zuſtande unterhaltens ) , oder daß die Schornſteine zur
rechten Zeit gereinigt werden ;

5. wer Scheunen , Ställe , Böden oder andere Räume,
welche zur Aufbewahrung feuerfangender Sachen dienen,
mit unverwahrtem Feuer oder Licht betritt , oder ſich
denſelben mit unverwahrtem Feuer oder Licht nähert;

6. wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder Haiden
oder in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗
fangenden Sachen Feuer anzündet ; 5

wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗
fangenden Sachen mit Feuergewehr ſchießte ) oder Feuer⸗
werke abbrennt ;

10005wer die polizeilich vorgeſchriebenen Feuerlöſchgeräth⸗
ſchaften überhaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zu⸗
ſtande hält oder andere feuerpolizeiliche Anordnungen
nicht befolgt . b)

) Eine Beſchränkung des Verbots des Schießens auf das Scharf⸗
ſchießen wird nach dem Wortlaute des § 367 Ziffer 8 nicht gerecht⸗
fertigt ſein ; auch ein blinder Schuß kann (3. B. durch den Papier⸗
pfropfen ) Schaden anrichten .

) Siehe Seite 140 , Anmerkung )
) Nähere Beſtimmungen über die Unterhaltung der Feuerſtätten

können gemäß Artikel 3 VI ' c des Badiſchen Einführungsgeſetzes zum
Reichsſtrafgeſetzbuch durch Verordnungen , bezirks⸗ oder ortspolizeiliche
Vorſchriften ergehen .

) Einerlei , ob blind oder ſcharf . 0) Zur Ausführung der Ziffer 8 können behufs der Verhütung
von Feuersgefahr gemäß Artikel 3 VI. « des Badiſchen Einführungs⸗
geſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch Verordnungen , bezirks⸗ oder orts⸗
polizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden , und es ſteht nichts im Wege,

ο
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—Allgemeine feuerpolizeiliche Vorſchriften . 155

§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu 100 Mark oder mit
Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :

3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die
Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizei⸗
behörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuer⸗
ſtätten , ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des
Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind . “)

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 28 . November 1864 , die Verhütung von

Feuersgefahr für Gebäude betr .

( Regierungsblatt Seite 856. )

§ 1. Das Anmachen offener Feuer auf Straßen und

Plätzen innerhalb der Ortſchaften ohne ortspolizeiliche Ge —

nehmigung iſt unterſagt .
§ 2. In Hofräumen und Hausgärten dürfen offene

Feuer nicht in ſolcher Nähe von Gebäuden und Vorräthen
brennbarer Stoffe angezündet werden , daß dieſe dadurch in
Brand gerathen können . Solche Feuer ſind ſtets zu beauf —
ſichtigen und vollſtändig auszulöſchen , ehe ſie verlaſſen werden .

§ 3. In Gebäuden dürfen Feuer nicht außer den bau⸗

ordnungsmäßig hergeſtellten und erhaltenen Feuerſtätten an —

gezündet werden .
Wo bei Bauarbeiten an Gebäuden Feuer oder Gluth

benützt werden muß , müſſen dieſe in feuerſicherer Weiſe ver —

wahrt ſein .
§ 4 . Feuerſtätten müſſen ſtets ſo abgeſchloſſen oder

verwahrt werden , daß eine Verſtreuung der Feuerſtoffe nicht
erfolgen kann .

§ 5. In Lokalen , in welchen Vorräthe von Holz oder
ſonſtigen leicht entzündlichen Stoffen gelagert oder verarbeitet

werden , ſind offene Feuerſtätten unzuläſſig .

daß ſie auch feuerpolizeiliche Anordnungen enthalten , die über den
— der hierher gehörigen Beſtimmungen des Reichsſtrafgeſetzbuchs

inausgehen .
10 Wle Vorſchriften des § 369 Ziffer 3 werden durch Verord⸗

nung , bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen . Artikel 3
des Badiſchen Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch .
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Wird in ſolchen Lokalen der Ofen nicht von außen oder

von einem mit eiſerner oder blechbeſchlagener Thüre ver⸗

ſchließbaren Vorkamine geheizt , ſo muß derſelbe mit einem

Plattenboden und einem Blechmantel in ſolcher Entfernung
verwahrt werden , daß die Feuerungsthüre leicht geöffnet und
der Aſchenbehälter bequem herausgezogen werden kann . Der

Blechmantel muß die Feuerungsthüre überragen . Der Raum

zwiſchen Ofen und Mantel iſt ſtets frei von brennbaren

Stoffen zu halten .
§ 6. Das Dörren von Hanf oder Flachs mittelſt Feuer

darf nicht in Wohngebäuden und nicht in ſolcher Nähe der —

ſelben geſchehen , daß dieſe gefährdet werden können . Wo es

beſondere Verhältniſſe unumgänglich nöthig machen , können
die Bezirksämter das Dörren an wohlverwahrten Oefen in

Wohn⸗ oder angrenzenden anderen Gebäuden unter Anord —⸗
nung der erforderlichen Vorſichtsmaßregeln geſtatten .

§ 7. Das Auslaſſen größerer Quantitäten von Schmalz
und Talg , das Sieden von Oel , Pech , Lack , Firniß und

dergleichen darf nur bei geſchloſſenem Feuer und , inſofern

es in Wohn- oder daran grenzenden Gebäuden geſchieht , nur
in feuerſicherem , gewölbtem Raum vorgenommen werden .

§ 8. Das Verpichen und Ausbrennen der Fäſſer darf
nur auf Plätzen ſtattfinden , wo dies ohne Gefährdung an⸗
grenzender Gebäude geſchehen kann .

8 9. Aſche darf nur in feuerſicheren Behältern oder

an feuerfeſten Orten aufbewahrt werden , in keinem Falle
aber auf hölzernen Böden , in Dachräumen , Schopfen oder
an Orten , wo brennbare Materialien gelagert ſind .

Wird Torfaſche nicht aufbewahrt , ſo darf dieſelbe nur
nach gehörigem Begießen mit Waſſer von der Feuerſtätte
weggebracht werden .

10. Holz , Stroh und andere brennbare Materialien

dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kaminen oder in

ſolcher Nähe von Feuerſtätten gelagert werden , daß eine

Entzündung ſtattfinden kann .

8§ 11 . Offenes , d. i . gegen Berührung mit brennbaren

Stoffen nicht genügend geſichertes Licht darf in Stallungen ,
Scheunen , Schopfen , Heu - und Fruchtböden und andern

L
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Räumen , welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Gegen⸗
ſtände dienen , nicht gebraucht werden . “)

§ 12 . In den gleichen Räumen ( § 11) iſt das Tabak⸗

rauchen unterſagt . ?)
§ 13 . Die auf vorſtehende Verbote Bezug habenden

älteren Verordnungen werden aufgehoben .
§ 14 . Soweit örtliche Verhältniſſe weitere Vorſchriften

nöthig oder räthlich machen , ſind in Gemäßheit des §S 110

Abſatz 1 des Polizeiſtrafgeſetzbuches bezirks - oder ortspolizei⸗
liche Vorſchriften zu erlaſſen .

3. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 30 . Dezember 1871 , den Vollzug des Reichs⸗

ſtrafgeſetzbuches betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1872 , Seite 4. )

Ziffer 5. Dienſtherrſchaften , Arbeitgeber , Familien⸗
häupter , welche feuergefährliche Handlungen ihrer Dinſtleute ,

Arbeiter , Familienglieder oder Hausgenoſſen wiſſentlich dul⸗

den , desgleichen Perſonen , welche leichtfertiger Weiſe Kindern ,

Blödſinnigen , Wahnſinnigen oder Betrunkenen Feuer , Licht
oder leicht entzündliche Stoffe anvertrauen , oder welche im

Freien angemachtes Feuer verlaſſen , ehe es vollſtändig aus⸗

gelöſcht iſt , werden auf Grund des § 368 Ziffer 8 des

Reichsſtrafgeſetzbuches mit Geldſtrafe bis zu 20 Mark oder

mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

4. Verordnung vom 28 . März 1865 , die Berei⸗
tung , Verſendung und den Verkauf von Reib⸗

feuerzeugen betr .

( Regierungsblatt Seite 171. )

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrieb ſind
die Artikel 1 —3 und 6 —9 des Gewerbegeſetzes vom 20 .

) § 11 iſt durch § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchs ( Seite
154 ) erſetzt .

798 12 bleibt neben § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches
inſofern in Geltung , als er das Tabakrauchen in Scheunen Ne. auch
dann unterſagt , wenn das Feuer verwahrt , z. B. die Pfeife mit feſt

ſchließendem Deckel verſehen iſt .
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September 1862 nebſt den dazu erlaſſenen Vollzugsvorſchrif⸗
ten und für die Fabrikation und die Niederlagen des Groß⸗
handels die Artikel 10 und ff. des Gewerbegeſetzes nebſt den

§S§ 13 und ff. der Vollzugsverordnung vom 24 . September
1862 , ſowie die §§S 2 und 3 gegenwärtiger Verordnung
maßgebend . “ )

§ 2. Die Fabrikation der Reibfeuerzeuge darf nur

außerhalb der Ortſchaften in abgeſonderten , von anderen
Gebäuden wenigſtens 60 Fuß ( 18 Meter ) entfernten Lokalen

ſtattfinden .
§ 4. Bei der Verſendung müſſen die Reibfeuerzeuge

in Behältniſſe von ſtarkem Eiſenblech oder in ſehr feſten , an
den Fugen mit Papier verklebten hölzernen Kiſten ſorgfältig
und feſt dergeſtalt verpackt ſein , daß der Raum der Behälter
völlig ausgefüllt iſt . Die Behälter ſind mit einer , den In⸗
halt bezeichnenden , deutlichen und leicht in die Augen fallenden
Ueberſchrift ( „Reibfeuerzeug “, „Streichzünder “ ꝛc. ) zu verſehen .

Die Ladung iſt ſowohl während der Fahrt , als auf den

Anhalteplätzen vor Gefahren der Entzündung ſicher zu ſtellen .§
5. Die Kleinverkäufer haben ihre Vorräthe in feſten

Behältern verſchloſſen , an feuerſicheren Orten und nicht in
der Nähe von brennbaren Stoffen aufzubewahren .

Auch die zum täglichen Verſchleiß in das Verkaufslokal
gebrachten kleineren Mengen ſind dort vor Licht und Feuer
beſonders zu verwahren und dürfen nicht in der Nähe von

Nahrungs - und Genußmitteln gelagert werden .

5 . Verordnung vom 22 . Auguſt 1890 , die Ver⸗

wahrung und den Transport von Mineralölen
und anderen feuergefährlichen Flüſſigkeiten betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 522. )

Auf Grund des § 108 Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches und der §§ 367 Ziffer 5 und 6, 368 Ziffer 8 und

) Für die Anlage von Reibfeuerzeugfabriken ſind jetzt die 88 16
der Gewerbeordnung und 10 —21 der badiſchen Vollzugsverordnung
( Seite 92 und 95) entſcheidend . Wer ohne die hierdurch vorgeſchriebene
Genehmigung Reibfeuerzeug gewerbsmäßig herſtellt , wird gemäß § 147
Ziffer 2 der Gewerbeordnung ( Seite 141 ) beſtraft .
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366 Ziffer 10 des Reichsſtrafgeſetzbuches wird verordnet , was

folgt :

I. Gattungen der von der Verordnung betroffenen
Flüſſigkeiten .

§ 1. Die gegenwärtige Verordnung findet Anwendung
auf die nachſtehend bezeichneten Flüſſigkeiten , welche im An⸗

ſchluſſe an die Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Februar
1882 über das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von

Petroleum ) ) geſchieden werden in

1. leicht entflammbare ,
d. h. Petroleum und ſonſtige Mineralöle , welche unter einem

Barometerſtand von 760 mm ſchon bei einer Erwärmung
auf weniger als 21 Grad des hunderttheiligen Thermometers
entflammbare Dämpfe entweichen laſſen ;

dieſen Mineralölen ſind ohne Rückſicht auf den Ent⸗

flammungspunkt beizurechnen : ungereinigtes Petroleum ( Roh⸗
petroleum ) ſowie die leichtflüſſigen Deſtillate aus Rohpetroleum ,
Stein⸗ und Braunkohlentheer , z. B. Naphta , Petroleum⸗
äther ( Cymogen , Keroſelen ) , Gaſolin ( Neolin , Rhigolen ,
Canadol , Gasäther ) ; Benzin ( Benzolin , Fleckwaſſer ) , Ligroin ,
Putzöl (Terpentinölſurrogat ) , Petroleumſprit , Photogen ; fer⸗
ner Aether ( Schwefeläther , Collodium ) , Schwefelkohlenſtoff ,
Holzgeiſt ( Methylalkohol ) ;

2. minder entflammbare ,
d. h. Petroleum ( Erdöl , Steinöl , Bergöl , Keroſin , Aſtralöl ,
Standartöl , Kaiſeröl und dergl . ) und ſonſtige Mineralöle ,

welche unter einem Barometerſtand von 760 mm erſt bei
einer Erwärmung auf 21 Grad des hunderttheiligen Ther⸗
mometers oder mehr entflammbare Dämpfe entweichen laſſen ;

dieſen Mineralölen ſind ohne Rückſicht auf den Ent⸗

flammungspunkt beizurechnen die ſchwerflüſſigen Produkte
aus Rohpetroleum , Steinkohlen - , Braunkohlen⸗ , Harz⸗ und

Schiefertheer , z. B. Lubrikating⸗Oel , Mineralſchmieröl , Vul⸗

kanöl , Star⸗ , Glob⸗ , Spindelöl , Oleonaphta , Valvoline ;
Benzol ( Tolnol , Xylol ) , Kreoſotöl ; Solaröl , Paraffinöl
( Rothöl , Gelböl , Gasöl ) ; Harzöl , Kienöl , Retinöl , Terpen⸗

) Seite 164 .
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tinöl ; Schieferöl ; ferner Lackfirniſſe aus Spiritus und Ter⸗

pentinöl ; endlich Sprit ( Weingeiſt ) und Spirituoſen von

mehr als 50 Prozent Tralles .

Aenderungen und Ergänzungen dieſer Verzeichniſſe im

Wege der Bekanntmachung bleiben vorbehalten .

II . Verwahrung
in Lageern .

§ 2. Wer leicht entflammbare Flüſſigkeiten in Mengen von
mehr als 15 Kilogramm und minder entflammbare Flüſſig⸗
keiten in Mengen von mehr als 300 Kilogramm in einem
Raume lagert , hat dem Bezirksamte unter Bezeichnung des
Aufbewahrungsortes , der Gattung und des Höchſtbetrages
der Menge der zu lagernden Flüſſigkeiten Anzeige zu er⸗
ſtatten und die allgemein vorgeſchriebenen oder von der Po⸗
lizeibehörde angeordneten beſonderen Vorſichtsmaßregeln ein⸗
zuhalten .

Die Erlaubniß des Bezirksamts iſt erforderlich zur
Lagerung von Mengen über 100 Kilogramm leicht entflamm⸗
barer und über 1000 Kilogramm minder entflammbarer
Flüſſigkeiten .

Bei Errichtung dauernder Niederlagen ( Lagerhöfen ) für
Mengen über 1000 Kilogramm leicht entflammbarer Flüſſig⸗
keiten iſt die Erlaubniß durch den Bezirksrath zu ertheilen
und vorher das Aufforderungsverfahren unter ſinngemäßer
Anwendung der §§S 10 —21 der Vollzugsverordnung vom
23 . Dezember 1883 zur Gewerbeordnung einzuhalten .

§ 3. Die Erlaubniß darf in den Fällen des § 2 Ab⸗
ſatz 2 und 3 nur ertheilt werden , wenn vermöge der Lage,
baulichen Beſchaffenheit und ſonſtigen Benützungsweiſe des
Aufbewahrungsraumes Gefahren für Menſchen und fremdes
Eigenthum nicht zu befürchten ſind oder durch Einhaltung

befonderer Sicherheitsvorkehrungen verhütet werden können .
Die Erlaubniß iſt an die zu dieſem Zwecke erforder⸗

lichen und nach dem Urtheile Sachverſtändiger ausreichenden
Bedingungen zu knüpfen .

Die Lagerung leicht entflammbarer Flüſſigkeiten in
Mengen über 1000 Kilogramm iſt unter allen Umſtänden
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nur in ſolchen Räumen zuläſſig , die ſich außerhalb der Ort⸗

ſchaften befinden , genügend abgeſondert ſind und mit Gelaſſen ,
in welchen ſich Menſchen gewöhnlich aufhalten , nicht in Ver⸗

bindung ſtehen .
§ 4. Sofern nicht bei Ertheilung der Erlaubniß

weitere Bedingungen geſtellt werden , oder eine andere Art
der Verwahrung unter beſonderen Verhältniſſen zugelaſſen
wird , iſt die Lagerung der in § 1 bezeichneten Flüſſigkeiten
in Mengen , welche die Anzeigepflicht begründen , nur ſtatthaft :

1. in Kellern , ſonſtigen unterirdiſchen Gelaſſen oder

ebenerdigen Räumen , welche kühl , nicht mit Heizungsvorrich⸗
tungen verſehen , gut ventilirt , von Außen verſchließbar ſind
und keine Abflüſſe ( Gerinne ) nach Außen haben . Sie ſollen
womöglich durch das Tageslicht zu erhellen ſein ; ſoweit eine

künſtliche Beleuchtung jedoch nicht zu vermeiden iſt , darf die⸗
ſelbe nur auf elektriſchem Wege bewirkt werden oder von
Außen durch gasdicht ſchließende Glas - oder Glimmerſcheiben
erfolgen . Der Fußboden des Lagerraumes muß aus un⸗

verbrennlichem und möglichſt undurchläſſigem Materiale her⸗
geſtellt und mit einer Umfaſſung aus ſeuerſicherem Materiale
und von ſolcher Höhe verſehen ſein , daß der Raum inner⸗

halb der Umfaſſungswände einſchließlich des Rauminhalts
der etwa vorhandenen Sammelgrube ausreicht , die geſammte
Menge der aufbewahrten Flüſſigkeiten im Falle des Aus⸗

laufens aufzunehmen . Die Thür⸗ und Lichtöffnungen ſind
durch eiſerne oder mindeſtens auf der Innenſeite mit Blech
verkleidete Thüren und Läden zu ſchließen . Gelaſſe , über

welchen ſich bewohnbare Räume befinden , müſſen überwölbt

ſein ;
2. auf Höfen , in Gärten oder anderen umfriedeten

Grundſtücken , wenn das Ausfließen der Flüſſigkeiten durch

Eingraben der Gebinde oder durch eine aus feuerſicherem
Material hergeſtellte Umfaſſung verhindert wird .

§ 5. Als ein Raum im Sinne dieſer Verordnung
gelten auch ſolche Räume , welche nicht durch feuerſichere
Scheidemauern ohne Oeffnungen von einander getrennt ſind .

§ 6. In Räumlichkeiten , in welchen Flüſſigkeiten der
in § 1 genannten Art lagern , darf kein Feuer oder Licht

Schluſſer , Bau⸗ und feverpolizeiliche Vorſchriſten . 11
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angezündet , nicht geraucht , und dürfen andere ſelbſtentzünd⸗

liche , exploſive oder überhaupt leicht feuerfangende Gegen⸗
ſtände nicht aufbewahrt werden . Das Betreten derſelben mit

künſtlichem Lichte iſt nur geſtattet , wenn leicht entflammbare

Flüſſigkeiten daſelbſt nicht aufbewahrt werden , und das Licht
durch Sicherheitsvorrichtungen genügend verwahrt iſt . Das

Umfüllen der Flüſſigkeiten in andere Gefäße und ſonſtige

geſchäftliche Verrichtungen mit den Flüſſigkeiten dürfen nur

bei Tageslicht oder der nach § 4 zuläſſigen künſtlichen Be⸗

leuchtung vorgenommen werden .

2. In Verkaufsräumen .

§ 7. In Verkaufsräumen dürfen zum Zwecke des Klein⸗

handels leicht entflammbare Flüſſigkeiten nur in Mengen
bis zu 15 Kilogramm , minder entflammbare in Mengen
bis zu 50 Kilogramm , wenn aber die Aufbewahrung in

metallenen , mit einem Hahnen zum Abfüllen verſehenen Ge⸗

fäßen erfolgt , bis zu 300 Kilogramm vorräthig ſein .
Leicht entflammbare Flüſſigkeiten müſſen in metallenen

Behältern aufbewahrt werden ; nur in Mengen von

oder weniger ſind Glasflaſchen mit eingeſchliffenen Glas⸗

ſtöpſeln zuläſſig .
Die Vorräthe an Flüſſigkeiten beider Arten ſind in

wohlgeſchloſſenen Gefäßen derart aufzuſtellen , daß eine Er⸗
wärmung des Inhalts durch die Sonne oder Heizungsein⸗
richtungen möglichſt ausgeſchloſſen iſt .

Bei künſtlichem Lichte mit Ausnahme elektriſcher Glüh⸗

lichtbeleuchtung dürfen leicht entflammbare Flüſſigkeiten nicht

aus einem Gefäße in ein anderes übergefüllt werden .

3. Beim Konſumenten .

§ 8. In den zum regelmäßigen Aufenthalte oder Ver⸗

kehr von Menſchen beſtimmten Räumen , insbeſondere in

Wohnräumen , Küchen , unmittelbar daran anſtoßenden Vor⸗

rathsräumen , Werkſtätten , Comptoiren , Wirthſchaften und

dergleichen dürfen leicht entflammbare Flüſſigkeiten nur in
Mengen bis zu 2 Kilogramm , minder entflammbare in

Mengen bis zu 20 Kilogramm aufbewahrt werden .
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Zur Aufbewahrung ſind dicht geſchloſſene Gefäße von
Metall oder ſtarkem Glaſe zu verwenden .

Das Umfüllen von einem Gefäße in das andere iſt nur
entfernt von offenem Lichte oder Feuer zuläſſig .

IIl . Transport auf Landwegen .

§ 9. Der Transport von Glasballons , welche leicht
entflammbare Flüſſigkeiten enthalten , mittelſt Wagen iſt nur
unter Beobachtung folgender Vorſichtsmaßregeln geſtattet :

a. Die Ballons müſſen mit Stroh , Heu , Kleie , Säge⸗
mehl , Infuſorienerde oder ähnlichen lockeren Subſtanzen in
ſtarken Holzkiſten oder einzeln in ſoliden mit einer guten
Schutzdecke verſehenen und mit hinreichendem Verpackungs⸗
material ausgefütterten Körben oder Kübeln feſt verpackt ſein .

b. Jeder Wagen muß außer dem Kutſcher oder Führer
von einer erwachſenen Perſon begleitet ſein .

c. Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren .

IV . Ue berwachung .
§ 10 . Die Polizeibehörde hat durch periodiſche Revi⸗

ſionen der Lager und Verkaufsräume die Einhaltung der

Vorſchriften dieſer Verordnung und der im einzelnen Falle
getroffenen beſonderen Anordnungen zu überwachen . Zur
Erleichterung der Ueberwachung müſſen die Gefäße , in wel⸗
chen Flüſſigkeiten der in § 1 bezeichneten Arten aufbewahrt
werden , leicht erkennbare , die Flüſſigkeiten bezeichnende Auf⸗
ſchriften tragen . Dieſe Vorſchrift findet indeß auf minder
entflammbares Petroleum und auf Sprit , ſofern dieſe Flüſ⸗
ſigkeiten in Originalgebinden aufbewahrt werden , keine An⸗

wendung .
V. Schlußbeſtimmungen .

§ 11 . Mit dem Inkrafttreten dieſer Verordnung tritt
die dieſſeitige Verordnung vom 15 . Februar 1865 , die Lage⸗
rung von Erdöl ( Petroleum ) und ähnlichen Stoffen betreffend
( Regierungsblatt Seite 105) , außer Geltung .

Dieſe Verordnung findet keine Anwendung auf die Auf⸗
bewahrung der in § 1 genannten Flüſſigkeiten an den Ge⸗

winnungsſtätten des Rohpetroleums und in Fabriken , in

1¹
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welchen dieſe Stoffe hergeſtellt , bearbeitet oder zu techniſchen
Zwecken verwendet werden . Für dieſe Fabriken ſind die er⸗

forderlichen Anordnungen auf Grund der §§ 16 und 120

der Gewerbeordnung von den zuſtändigen Behörden zu treffen .
Für den Transport der in § 1 bezeichneten Flüſſig⸗

keiten auf Schiffen , Flößen und Fähren und auf Eiſenbahnen

ſind die beſonderen ſchifffahrts⸗ und bahnpolizeilichen Vor⸗

ſchriften maßgebend . “ )

6 . Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Februar
1882 , das gewerbsmäßige Verkaufen und Feil⸗

halten von Petroleum betr .

eichsgeſetzblatt Seite 40, Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 118. )

Auf Grund des § 5 des Geſetzes vom 14 . Mai 1879 ,

betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmitteln
und Gebrauchsgegenſtänden , wird verordnet , was folgt :

§ 1. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten
von Petroleum , welches unter einem Barometerſtand von

760 mm ſchon bei einer Erwärmung auf weniger als 21 “

des hunderttheiligen Thermometers entflammbare Dämpfe
entweichen läßt , iſt nur in ſolchen Gefäßen geſtattet , welche

an in die Augen fallender Stelle auf rothem Grunde in

deutlichen Buchſtaben die nicht verwiſchbare Inſchrift „ Feuer⸗
gefährlich “ tragen .

Wird derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabe
in Mengen von weniger als 50 kg feilgehalten , oder in

ſolchen geringeren Mengen verkauft , ſo muß die Inſchrift in

gleicher Weiſe noch die Worte „ Nur mit beſonderen
Vorſichtsmaßregeln zu Brennzwecken verwendbar “
enthalten .

§ 2. Die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine Ent⸗

) Ueber den Transport von ungereinigtem Petroleum auf dem
Bodenſee , dem Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaff⸗
hauſen vergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . Galler
Vertrags ( Geſetz - und Verordnungsblatt 1868 Seite 220, 240) , auf
dem Rhein von Baſel abwärts § 4 der Bekanntmachung vom 1. März
1880 ( Geſetz » und Verordnungsblatt Seite 39) abgeändert zufolge
Bekanntmachung vom 21. Februar 1887 ( Geſetz⸗ und Verordnungs⸗
blatt Seite 67) .
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flammbarkeit im Sinne des § 1 hat mittelſt des Abel ' ſchen
Petroleumprobers unter Beobachtung der von dem Reichs⸗
kanzler wegen Handhabung des Probers zu erlaſſenden nähe —
ren Vorſchriften zu erfolgen . ! “)

Wird die Unterſuchung unter einem anderen Barometer⸗
ſtand als 760 mm vorgenommen , ſo iſt derjenige Wärme⸗

grad maßgebend , welcher nach einer vom Reichskanzler zu
veröffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem jeweiligen
Barometerſtand dem im § 1 bezeichneten Wärmegrad ent⸗
ſpricht .

§ 3. Dieſe Verordnung findet auf das Verkaufen und

Feilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzwecken
nicht Anwendung .

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieſer Verordnung gel⸗
ten das Rohpetroleum und deſſen Deſtillationsprodukte .

§ 5. Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883
in Kraft .

7. Forſtgeſetz . 2)
Kapitel IV . Von Abwendung der Feuersgefahr .

S8 60 . Zum Verkohlen des Holzes in den Waldungen
ſind die Plätze mit Zuſtimmung des Förſters auszuwählen .
Der Umkreis der Kohlplatten muß von den Aeſten der näch⸗
ſten Bäume wenigſtens fünfz ehn Schritte entfernt ſein und

auf einen Abſtand von vier Schritten von den Kohlplatten
ſind alle feuerfangenden Gegenſtände wegzuräumen .

) Anweiſung für die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine
Entflammbarkeit mittels des Abel ' ſchen Petroleumprobers im Central⸗
blatt 1882 Seite 196, Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 120, ergänzt
und abgeändert durch die Bekanntmachung im Centralblatt 1884
Seite 250, Geſetze und Verordnungsblatt 1884 Seite 424 , Beſtim⸗
mungen betreffend die amtliche Beglaubigung des Abel ' ſchen Petroleum⸗
probers im Centralblatt 1882 Seite 344 , ergänzt und abgeändert
Centralblatt 1884 Seite 250 . Badiſche Vollzugsverordnung vom 30
Dezember 1882 , die Unterſuchung des Petroleums betreffend , Geſetz
und Verordnungsblatt 1883 Seite 14.

) Uebertretungen der §§ 60 —67 werden nach 825 des Geſetzes
vom 25. Februar 1879 , das Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren
betreffend, an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagen
beſtraft und ſind nach § 31 des erwähnten Geſetzes im beſonderen
Forſtſtrafverfahren ( vor den Amtsgerichten ) abzuwandeln .
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Der Schritt iſt hier und überall im Zweifel zu zwei und

einem halben Schuh ( 75 cm) zu rechnen .
§ 61 . Der Köhler iſt verpflichtet , den Förſter oder

Waldaufſeher von dem Zeitpunkt in Kenntniß zu ſetzen , in

welchem der Kohlenmeiler angezündet wird . Nach der An⸗

zündung darf er ſich von dem Meiler weder bei Tag , noch

bei Nacht entfernen ; auch muß er zu jeder Zeit einen hin⸗
reichenden Waſſervorrath bereit halten .

§ 62 . Bei ſtürmiſchem Wetter iſt der Köhler ſchuldig ,
einen Windſchirm aufzuſtellen ; unter ſolchen Umſtänden darf
er den Meiler nicht abdecken und keine Kohlen ausziehen .
Die Abfuhr friſcher Kohlen darf in keinem Falle vor Ablauf
von 24 Stunden nach dem Ausziehen derſelben geſchehen .

§ 63 . Dieſelben Vorſchriften , wie für das Kohlen⸗
brennen ( § 60 - 62 ) , gelten auch für das Aſchebrennen .

§ 64 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben
von fünfzig Schritten , ſowie auf einem an den Wald an⸗

ſtoßenden Torfmoore , darf ohne beſondere Erlaubniß des

Förſters , der mit Ertheilung derſelben zugleich die erforder⸗
lichen Sicherheitsmaßregeln anzuordnen hat , kein Feuer an⸗

gezündet werden .

§ 65 . Ausgenommen von der Vorſchrift des vorher⸗
gehenden Paragraphen iſt :

a. Das Feuer , welches die Waldhüter in ihren Hutdiſtrik⸗
ten und die Holzhauer in den ihnen zum Hiebe ange⸗
wieſenen Schlägen , ſowie die Steinbrecher in den Stein⸗
brüchen zum Kochen oder Wärmen , jedoch nur auf

unſchädlichen und ungefährlichen Plätzen , unterhalten
dürfen .

Ebenſo iſt ausgenommen :
b. Das Feuer , welches zum Reutebrennen und in Hack⸗

waldungen zum Vorbereiten des Bodens zur Feldkul⸗
tur nöthig iſt .

Hierbei iſt die Vorſicht zu beobachten , daß das Feuer
wenigſtens zehn Schritte vom Walde und vier Schritte von

den Standbäumen oder Standreiſern entfernt bleibe und

dieſer Zwiſchenraum wund geſchürft werde .
Die Anlegung eines fortlaufenden Flammenfeuers in
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Hackwaldungen iſt unzuläſſig ; wegen beſonderer örtlicher Ver⸗

hältniſſe kann aber die Forſtbehörde im Einverſtändniß mit

dem Bürgermeiſter eine Ausnahme bewilligen .
§ 66 . Die Waldhüter , die Holzhauer , die Steinbrecher

und diejenigen , welchen ſonſt noch gemäß dem § 64 die Er⸗

laubniß zur Unterhaltung eines Feuers im Walde oder in

der Nähe desſelben ertheilt wird , ſind verbunden , dasſelbe
beim Weggehen auszulöſchen .

§ 67 . Zur Anlegung eines Theer - oder Kalkofens kann

kein Platz gewählt werden , der nicht wenigſtens fünfzehn
Schritte von dem Saum des Waldes entfernt iſt
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